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Sachverhalt und Antrãge 

Die Beschwerdegegnerin 1st Inhaberin des europäischen 

Patents 0 026 481 (Anmeldenununer 80 105 831.4). 

Anspruch 1 des Patents lautet wie folgt: 

11 1. Herzschrittmacher mit Schrittaktgeber und Formschal-

tung für die Reizimpulse nebst Betriebsspannungsgeber, 

insbesondere Batterie, wobei die Formschaltung Kondensa-

toren unifaBt, die parallel ladbar und Uber Haibleiter-

schalter seriell entladbar sind, dadurch gekennzeichnet, 

daB auch in den Ladestrecken der Kondensatoren (CO bis C3 

bzw. ClO bis C12) Halbleiterschalter (SlO bis S33 bzw. 1110 

bis 1133) vorgesehen sind, und nach Programmen eines 

Programmgebers (6 bzw. 7) einzelne Kondensatoren in 

beliebig -nach Bedarf vorgebbaren Kombinationen zur 

parallelen Aufladung und anschlie6enden seriellen 

Entladung zusammen- bzw. wieder auseinanderschaltbar 

sind." 

Die übrigen AnsprUche (2 bis 6) sind von Anspruch 1 

abhangig. 

Gegen die Erteilung des Patents hat die Beschwerdeführerin 

Einspruch erhoben mit der BegrUndung, der Gegenstand des 

Anspruchs 1 sei weder in der Beschreibung ausreichend 

offenbart (Artikel 83 EPO) noch beruhe er im Hinblick 

insbesondere auf den Inhalt der Druckschriften US-A-

4 050 004 (Dl) und EP-A-O 000 983 (D2) auf einer 

erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 56 EPU. 

Der Einspruch wurde von der Einspruchsabteilung zuruckge-

wiesen. 
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Gegen die Zuruckweisung des Einspruchs erhob die Beschwer -

defUhrerin Beschwerde. 

Es wurde mündlich verhandelt. 

Die BeschwerdefUhrerin beantragt die Aufhebung der ange-

fochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents. 

Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde zurück-

zuweisen. 

Zur Begründung ihres Antrags trãgt die Beschwerdeführerin 

im wesentlichen folgende Argumente vor: 

Im Hinblick auf den in dem Beschwerdeschriftsatz erhobenen 

Einwand der mangeinden Ausführbarkeit des Gegenstands des 

Anspruchs 1 (Artikel 83 EPU) 1st sie bereit, sich der 

diesbezüglich gegenteiligen, von der Beschwerdekammer in 

ihrer Mitteilung vom 25. Oktober 1988 vertretenen 

Auffassung anzusch1ie8en. 

Verwendet man jedoch denselben Mal3stab für die dem 

Fachmann zuzumutenden Fähigkeiten bei der Erôrterung der 

erfinderischen Tätigkeit des Gegenstandes des Anspruchs 1 

wie für die Prüfung seiner AusfUhrbarkeit im Lichte der 

eher durftigen Beschreibung des angegriffenen Patents, so 

muB man auch zum SchiuB kommen, daB der gleiche, vom Stand 

der Technik ausgehende Fachmann ebenso gut hätte zum 

beanspruchten Herzschrittmacher gelangen kônnen. 

Aus der Druckschrift D2 ist nãmlich ein Herzschrittmacher 

bekannt, dessen Formschaltung zur programmierbaren 

Steuerung der Reizimpulshôhe auch Kondensatoren (44, 46 in 

der einzigen Figur) aufweist, die einzeln über aus 

logischen Gattern (38, 40, 42) bestehenden Halbleiter- 
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3 	 T 111/88 

schaltern in beliebig nach Bedarf vorgebbaren, durch den 
Ablauf des Programms eines Programmgebers (20) bestimmten 

Koinbinationen zur parallelen, und zwar zeitlich 
verschobenen, Aufladung zusaminen - bzw. wieder auseinander 
schaitbar sind. AnschlieBend werden die aufgeladenen 
Kondensatoren einer seriellen, im Sinne einer eine 
Aufstockung der jeweiligen KondensatorspanflUngen 
bewirkenden Entladung unterworfen. Von diesem Herzschritt-
macher, bei deni die Kondensatoren durch in der Entladungs-
strecke anstatt von Schalttransistoren vorgesehenen Dioden 
(30, 32, 34, 36) zu einem festgesetzten Schaltungsnetz 
geschaltet sind, unterscheidet sich der beanspruchte 
Gegenstand lediglich dadurch, daB dessen Kondensatoren 
auch zur Entladung in beliebigen Koinbinationen zusammen-
geschaltet werden können. Dieser einzige struktureile 
Unterschied bringt jedoch deni beanspruchten Herzschritt-
macher keinen Vorteil, der die durch die Verwendung von 
zusätzliche Transistoren verursachte erhöhte Koinplexität 

.aufwiegen könnte, weil ein nicht geladenerKondensator in 
einer Reihe von seriell geschalteten Kondensatoren auf 
deren Entladung keine störende Auswirkung hat. 

Andererseits ist aus der Druckschrift Dl bereits eine 
Schaltung bekannt, bei weicher Kondensatoren parallel 
aufgeiaden und über Halbleiterschalter seriell entladen 
werden. AuBerdem kännen die Kondensatoren aber auch 
inittels Schalttransistoren aufgeladen werden (Spalte 3, 
Zeilen 29 bis 32). Es bedarf deshaib keiner erfinderischen 
Tätigkeit, eine derartige Schaltung auch in einem 
programmgesteuerten Herzsschrittinacher gemàB Druckschrift 
D2 anzuwenden, zumal der Fachmann ohne weiteres in der 
Lage ist zu erkennen, wie der Programnigeber mm Detail zur 
zweckmãBigen Steuerung der Schaltung ausgestaltet werden 
muB. Dabei entsteht unniittelbar ein Herzschrittmacher, bei 
dem zwar der durch die serielle Kondensatorenentladung 
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erzeugte Stromimpuls nicht wie in der Beschreibung des 

angegriffenen Patents dem Herzen als Reizimpuls zugeführt 

wird, sondern lediglich zur Ladung eines weiteren 

Kondensators dient, der aber mangels einer entsprechenden 

Abgrenzung des Anspruchs 1 unter dessen Wortlaut fällt. 

VIII. Die Beschwerdegegnerin stützt ihren Antrag im wesentlichen 

darauf, daB der beanspruchte Herzschrittmacher gegenüber 

dern aus der Druckschrift Dl bekannten 	die Vorteile 

einer Veränderbarkeit der Reizimpulshähe auch nach der 

Implantierung sowie eines geringeren Energieverbrauchs 

bietet. In der Druckschrift Dl wird nãmlich eine 

Impulshöheeinstellung mittels eines verstelibaren 

Patentiometers vorgeschlagen, das lediglich vor der 

Implantierung eingestellt werden kann und das ferner die 

Beendigung des Reizimpulses bewirkt bevor die 

Kondensatoren vâllig entladen sind, wodurch zwischen den 

jeweiligen Impulsen Leckströme auftreten können. 

Ferner ist ihr nicht ersichtlich, wie eine Kombination der 

Lehren aus den Druckschriften Dl und D2 überhaupt zuni 

Gegenstand des Anspruchs 1 fUhren könnte. 

Auch in dem Hinweis in der Druckschrift Dl, die 

Widerstànde in den Ladestrecken der Kondensatoren könnten 

auch durch Transistoren ersetzt werden, der lediglich auf 

die Mâglichkeit, die Ladezeiten durch die Anwendung von 

Konstantstromquellen zu verkUrzen, abzielt, findet der 

Fachmann keine Anregung, die einzelnen Kondensatoren 

programmgesteuert in beliebigen Kombinationen zusammen 

bzw. wieder auseinanderschaltbar zu gestalten. 
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Entscheidungsgrüflde 

Die Beschwerde 1st zulãssig. 

Die Unterlagen des Patents in der erteilten Fassung sind 

im Hinblick auf Artikel 123 (2) EPU nicht zu beanstanden. 

Im Einklang mit Artikel 83 EPU of fenbaren sie auch den 

beanspruchten Gegenstand so deutlich und vollständig, daB 

ihn der Fachinann ausführen kann, wie es von der 

Beschwerdeführerin zuletzt auch eingeräumt wurde. 

Neuheit 

3.1 	Aus der Druckschrift Dl 1st ein Herzschrittniacher gemãB 

Oberbegriffdes Anspruchs 1 bekannt, mit Schrittaktgeber 

(65, Figur 1) und Formschaltung (10) für die Reizimpulse 

nebst Betriebsspannungsgeber, insbsondere Batterie (13), 

dessen Formschaltung Kondensatoren (16, 19, 22, 25) 

umfaBt, die parallel ladbar und über Halbleiterschalter 

(40, 41, 42, 43) seriell entladbar sind. Dieser Schritt-

macher weist auch noch das Merkmal im kennzeichnenden 

Tell des Anspruchs 1 auf, wonach auch in den Ladestrecken 

der Kondensatoren Halbleiterscha].ter (anstatt der in der 

Figur 1 gezeichneten Widerstände) vorgesehen sind (Figur 1 

nebst zugehöriger Beschreibung, insbesondere Spalte 3, 

Zeilen 29 bis 32) 

Die die Entladung der Kondensatoren bewirkenden Halb-

leiterschalter (40, 41, 42, 43) sind alle unmittelbar über 

Basiswiderstände (69, 70, 71, 72) an den Schrittaktgeber 

(65) angeschlossen, von dem sie daher zur Erzeugung eines 

Reizimpulses alle gleichzeitig in leitendem Zustand 

gebracht werden. Zur Begrenzung der Reizimpulsspannung 1st 

in den Ausführungen gemãB Figuren 2 und 4 eine weitere, 

einen Halbleiterschalter (136 bzw. 212) aufweisende 

Steuerschaltung vorgesehen, die die Entladung der Konden- 
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satoren unterbricht, wenn die Spannung am einstellbaren 

Greiferarm eines zwischen den Ausgangselektroden 

angeschlossenen Potentiometers (135 bzw. 210) einen 

vorgebbaren Wert erreicht hat. 

Von diesem bekannten Geràt unterscheidet sich somit der 

Herzschrittmacher gemAB Anspruch 1 dadurch, daB nach 

Programmen eines Programmgebers einzelne Kondensatoren in 

beliebig nach Bedarf vorgebbaren Kombinationen zur 

parallelen Aufladung und anschlieBenden seriellen 

Entladung zusammen- bzw. wieder auseinanderschaltbar 

sind. 

3.2 	Die Druckschrift D2 betrif ft einen Herzschrittmacher mit 

Schrittaktgeber (2, 4, 18; Figur) und Formschaltung für 

die Reizimpulse nebst Betriebsspannungsgeber (VDD, VSS), 

wobei die Formschaltung zwar auch Kondensatoren (44, 46) 

und einen Programmgeber (20) umfaBt, die übrigen liii 

geltenden Anspruch 1 angegebenen Merkmale jedoch nach 

Auffassung der Kammer nicht aufweist. 

Bei diesem Herzschrittmacher wird der Reizimpuls durch die 

über einen Halbleiterschalter (26) gesteuerte Entladung 

eines Ausgangskondensators (28) erzeugt, der zwischen den 

jeweiligen Impulsen mittels einer programmierbaren Lade- 

schaltung je nach Bedarf auf eine Ladespannung von 

entweder 5 oder 7 V gebracht wird. Die Ladeschaltung weist 

zwei Ladekondensatoren (44, 46) auf, deren erste Elektrode 

jeweils über ein festes Diodennetz (30, 32, 34, 36) mit 

einer Elektrode des Ausgangskondensators und dem Betriebs- 

potential (vss, -3 Volt) verbunden ist. Die zweite 

Elektrode (VD) des ersten Ladekondensators (44) ist 

stãndig über einen Inverter (38) mit dem Ausgang eines 

Oszillators (2) verbunden, so daB ihr Potential zyklisch 

abwechselnd entweder null oder negativ ist. Im ersten Tell 

jedes Zykiusses lãdt sich der Ladekondensator (44) auf die 
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Betriebsspannung (-3 V) auf, während im zweiten Teil der 

Wert des Potentials einer ersten Elektrode (X) auf ca-5 V 

weiter sinkt und daher eine Ladungsverteilung zwischen dem 

ersten Ladekondensator (44) und dem Ausgangskondensator 

(28) über das Diodennetz stattfindet, so daB der Betrag 

der Ladespannung des Ausgangskondensators über mehrere 

Zyklén allinàhlich auf 5 V steigt. Zuni Erreichen einer 

Ladespannung von 7,5 V wird auch die zweite Elektrode (VT) 

des zweiten Ladekondensators (46) Uber einen Inverter (42) 

und 

 

ein progranungesteuertes NAND-Gatter (40) mit dem 

Oszillator (2) verbunden. Daher verläuft das Potential 

dieser zweiten Elektrode (VT) phasenverkehrt zu dem der 

zweiten Elektrode (VD) des erten Ladekondensators (44). 

Wenn ihr Potential null ist, wahrend das Potential der 

ersten Elektrode (X) des ersten Ladekondensators wie oben 

beschrieben ein Potential von -5 V aufweist, dann ladt 

sich der zweite Ladekondensator auf diese Spannung auf. mm 

nachsten Teil des Zykiusses sinkt der Wert des Potentials 

der ersten Elektrode des zweiten Ladekondensators (46) 

weiter auf ca -7,5 V und bewirkt daher eine Ladungsver-

teilung zwischen dern zweiten Ladekondensator (46) und dein 

Ausgangskondensator (28), so daB die Ladespannung des 

Ausgangskondensators über inehrere Zyklen allmählich auf 

7,5 V steigt (vgl. D2, Seite 5, Zeile 4 bis Seite 6, 

Zeile 20). 

mm Gegensatz zuin Gegenstand des Anspruchs 1, bei weichern 

mehrere Kondensatoren programmgesteuert Uber Haibleiter-

schalter in den Ladestrecken je nach Bedarf aufladbar 

sind, wird bei diesem bekannten Herzschrittniacher der 

erste Ladekondensator (44) mimer aufgeladen, wãhrend 

lediglich der zweite Ladekondensator (46) über den 

Halbleiterschalter (40) programnmgesteuert aufladbar ist. 

Ferner werden die beiden Ladekondensatoren (44, 46) auch 

keiner zeitlich verschobenen "parallelen Ladung" unter- 
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zogen, weil sie an keine gemeinsame Spannungsquelle 

angeschlossen werden. Lezteres erfolgt bereits aus der 

Tatsache, daB sie unterschiedliche Ladespannungen 

aufweisen (3 V bzw. 5 V). Darüber hinaus sind die 

Ladekondensatoren (44, 46) nicht "in beliebig nach Bedarf 

vorgebbaren Kombinationen zur Entladung zusammenschalt-

bar", weil ihre Verschaltung über ein festes Diodennetz 

keine Anderungsmöglichkeit zuläBt. Auch eine "serielle 

Entladung" der Ladekondensatoren ist bei diesen bekannten 

Herzschrittmachern nicht zu erkennen, weil bei der 

zyklischen Speisung des Ausgangskondensators (28) durch 

Ladungsverteilung der Ausgangskondensator jeweils Ladungen 
aus nur einem Ladekondensator bezieht. 

	

3.3 	Die weiteren im Verfahren befindlichen oder im 

europäischen Recherchenbericht zitierten Druckschrif ten 

kommen dem Gegenstand des Anspruchs 1 nicht näher. 

	

3.4 	Aus diesen Gründen ist der Gegenstand des Anspruchs 1 neu 
im Sinne von Artikel 54 EPU. 

	

4. 	Erfinderische Tätigkeit 

	

4.1 	Ausgehend von einem Herzschrittniacher gemàB Druckschrift 

Dl, der insbesondere in der darin vorgesehenen Ausführung 

mit Halbleiterschaltern in der Ladestrecke der Konden-

satoren den nãchstkommenden Stand der Technik darsteilt, 

besteht die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe darin, 

diesen Herzschrittmacher dahingehend zu verbessern, daB 

eine Anderung der Hôhe der abgegebenen Reizimpulse auch 

bei bereits implantierten Herzschrittmachern durchführbar 
ist. 

	

4.2 	Diese Aufgabe wird erfindungsgemaa3 im wesentlichen dadurch 

gelôst, daB die Kondensatoren der bekannten Vorrichtung 
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über nach Programmen eines Programmgebers steuerbare 
Halbleiterschalter só'mi€einander geschaltet werden, daS 
sie in beliebig nach Bedarf vorgebbaren Kombinationen zur 

parallelen Aufladung und anschlie8enden seriellen Ent-

ladung zusammen- bzw. wieder auseinanderschaltbar sind. 

4.3 	Obwohl Herzschrittinacher, bei weichen eine Anderung der 

Reizimpulshöhe programmgesteuert erfolgt, bereits aus der 

Druckschrift D2 bekannt waren, ist nach Auffassung der 

Kammer die spezifische Art der programmgesteuerten 
Bestiinmung der Impulshähe durch eine selektive 
Zusammenschaltung einzelner Kondensatoren zur parallelen 
Ladung und nachfolgenden seriellen Entladung gemäi3 

Anspruch 1 aus dent relevanten Stand der Technik in 

naheliegender Weise nicht zu entnehmen. 

In der Druckschrift Dl ist näm1ich' in Verbindung mit deren 

Figuren 2 und 4 elne Schaltung beschrieben, •die zur 

Begrenzung der Impulshöhe eine Unterbrechung der Entladung 

der Kondensatoren dann bewirkt, wenn die Spannüng des 

Impulses einen einstellbaren Schwellwert erreicht hat. Da 
diese Schaltung somit keinerlei EinfluB auf die eigent-
liche Verschaltung der Kondensatoren ausUbt, konnte der 
Fachmann aus ihr keinen Hinweis entnehmen, bei einem 

prograinmgesteuerten Herzschrittmacher die MOglichkeit 

einer verãnderbaren Zusammenschaltung von Kondensatoren 
ins Auge zu fassen. 

Eine beliebig nach Bedarf veränderbare Zusammenschaltung 
von Kondensatoren zu deren parallelen Aufladung und 

nachfolgenden seriellen Entladung 1st auch aus der 

Druckschrift D2 nicht zu entnehmen (vgl. oben Absatz 3.2). 

Diese Druckschrjft kônnte dent Fachinann allenfalls den von 

der beanspruchten Lösung abweichenden Hinweis geben, eine 
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programmierbare Anderung der Impulshóhe bei dem aus der 

Druckschrift Dl bekannten Herzschrittmacher durch em 

unterschiedliches Laden der einzelnen Ausgangskonden-

satoren mittels jeweils einer aus der Druckschrift D2 

bekannten programmgesteuerten Schaltung von 

Ladekondensatoren mit zugehörigem Diodennetz zu erzielen. 

flu ubrigen schlieSt sich die Kammer der Auffassung der 

Beschwerdeführerin, man solle bei der Erörterung der 

erfinderischen Tätigkeit der beanspruchten Erfindung den 

gleichen Standard für die dem Fachmann zuzumutenden 

Fähigkeiten ansetzen als bei der Prüfung ihrer Ausführbar- 

keit anhand der Patentunterlagen, voll an. In ihrer 

Bewertung, die Erfindung sei für den Fachmann einerseits 

in den Patentunterlagen ausreichend of fenbart, anderer-

seits aber aus dem Stand der Technik nicht herleitbar, 

kann sie jedoch keinerlei Widerspruch erkennen. Das 

wesentliche Merkmal der selektiven Zusanunenschaltbarkeit 

der einzelnen Kondensatoren in beliebigen Kombinationen 

über programmgesteuerte Halbleiterschalter, das in den 

Patentunterlagen zwar eindeutig angegeben ist (vgl. 
Anspruch 1) und dessen Kenntnis den Fachmann 

zugegebenerweise auch in die Lage versetzt, eine 

entsprechende Schaltung im Detail zu entwerfen, ist 

nãmlich aus den oben ausgeführten Gründen deni Stand der 

Technik nicht zu entnehmen. 

	

4.4 	Aus diesen Gründen beruht der Gegenstand des Anspruchs 1 

auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 56 
EPU. 

	

5. 	Daher ist der Gegenstand des Anspruchs 1 und der von ihm 

abhängigen Ansprüche 2 bis 6 patentfähig (Artikel 52 

EPU). 
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6. 	Foiglich stehen die in Artikel 100 EPU aufgefUhrten 

Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des Patents in 

unveränderter Form nicht entgegen. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zuruckgewiesen. 

Der Geschäftsstellenbeamte 	Der Vorsitzende: 

F. Klein 	 K.. Lederer 
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